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Verordnung

vom 6. Juli 2004

zur Änderung des Beschlusses
über die Einreihung der Funktionen des Staatspersonals
(Lehrpersonen der Sekundarstufe I)

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Gesetz vom 17. Oktober 2001 über das Staatspersonal (StPG);

gestützt auf das Reglement vom 11. Juni 1991 über das Verfahren zur Bewer-
tung und Einreihung der Funktionen des Staatspersonals;

gestützt auf den Beschluss vom 29. Juni 1999 über das System zur Bewertung
der Funktionen des Staatspersonals;

in Erwägung:

Am 3. Juli 2001 beauftragte der Staatsrat die Kommission für die Bewertung
und Einreihung der Funktionen (KBF), eine Gruppe von insgesamt 75 Funk-
tionen nach dem Funktionsbewertungssystem Evalfri zu bewerten. Der Staats-
rat hat die Einreihung der meisten der betroffenen Funktionen durch die Ver-
ordnungen vom 17. Dezember 2002 (ASF 2002_024), vom 18. Februar 2003
(ASF 2003_041) und vom 3. Mai 2004 (ASF 2004_058) geregelt. Die Funk-
tionen, die vom Staatsrat noch eingereiht werden müssen, betreffen das Unter-
richtswesen auf der Sekundarstufe I.

Die KBF hat dem Staatsrat am 28. Juni 2004 ihren Bericht über die Bewertung
der Funktionen der Sekundarstufe I vorgelegt. Auf der Grundlage dieses Be-
richts sowie der Stellungnahmen der Delegation des Staatsrates für das Perso-
nalwesen und des Amtes für Personal und Organisation hat der Staatsrat be-
schlossen, die Einreihung der bewerteten Funktionen zu ändern.

Auf Antrag der Finanzdirektion,

Inkrafttreten:

01.09.2004
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beschliesst:

Art. 1
Das Verzeichnis im Anhang zum Beschluss vom 19. November 1990 über die
Einreihung der Funktionen des Staatspersonals (SGF 122.72.21) wird wie
folgt geändert:

Die mit dem Buchstaben «a» bezeichneten Funktionen wurden nach
dem Funktionsbewertungssystem Evalfri bewertet, und der Staatsrat hat
die zum Zeitpunkt der Bewertung bestehende Einreihung geändert.

3 00 Unterrichtswesen KL
3 10 Kindergärten und Primarschulen

030 Lehrer/in für technisches Gestalten 16 a

070 Sonder- und Kleinklassenlehrer/in 22 a

3 20 Orientierungsschulen (OS)

050 Lehrer/in für besondere Fächer OS 18–22 a

070 Werkklassenlehrer/in OS 22 a

NEU GESCHAFFENE FUNKTION

3 00 Unterrichtswesen
3 20 Orientierungsschulen OS

110 Lehrer/in OS 22

AUFGEHOBENE FUNKTIONEN

3 00 Unterrichtswesen
3 20 Orientierungsschulen OS

010 Handfertigkeitslehrer/in OS 14–16

030 Handarbeits- und 15
Hauswirtschaftslehrer/in

090 Realklassenlehrer/in OS 21

110 Lehrer/in der allgemeinen Fächer OS 21
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Art. 2
Diese Verordnung tritt am 1. September 2004 in Kraft.

Der Präsident: Der Kanzler:

M. PITTET R. AEBISCHER
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